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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz
des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998
[AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt
nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung; er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde
ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3.1
Über offensichtlich begründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit
Zustimmung eines zweiten Richters entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend
aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid
nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG).



E. 3.2
Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines Schriftenwechsels
verzichtet.

E. 4.1
Der Beschwerdeführer heiratete am 1. September 2010 B._______, die am 14. Januar 2009
unabhängig vom Beschwerdeführer in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht hatte. Ihr
Asylgesuch wurde mit Verfügung des BFM vom 17. Juni 2010 im Asylpunkt abgewiesen.
Gleichzeitig ordnete das BFM jedoch die vorläufige Aufnahme an. Diese Verfügung wurde
mit Beschwerde vom 22. Juli 2010 beim Bundesverwaltungsgericht im Asylpunkt
angefochten. Mit Urteil E-5314/2010 vom 3. August 2010 hiess das
Bundesverwaltungsgericht diese Beschwerde gut, hob die Verfügung im Asylpunkt auf und
wies die Sache zur erneuten Beurteilung an das BFM zurück. Seither ist das Asylverfahren
betreffend die Ehefrau beim BFM hängig.

E. 4.2
Heiraten zwei Asylsuchende in der Schweiz, die unabhängig voneinander ein Asylgesuch
eingereicht haben, so kann die Frage der Flüchtlingseigenschaft des einen nicht losgelöst
von derjenigen des anderen Ehegatten beurteilt werden. Ist - wie im vorliegenden Fall - eine
Beschwerde des Ehegatten beim Bundesverwaltungsgericht hängig, während betreffend die
Ehegattin ein Asylverfahren beim BFM in erster Instanz behandelt wird, so hat gemäss
Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK]
1999 Nr. 1 das Bundesverwaltungsgericht sein Verfahren zu sistieren, es sei denn, das BFM
habe sein Verfahren auf unbestimmte Zeit sistiert. In letzterem Fall ist demgegenüber keine
Sistierung des bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens, sondern vielmehr eine
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz angezeigt (vgl. EMARK 1999 Nr. 1 E. 2a - e).

E. 4.3
Da aufgrund der Prioritätenordnung des BFM nicht absehbar ist, wann der erstinstanzliche
Entscheid betreffend das Asylgesuch der Ehefrau ergehen wird, kann das diesbezügliche
Verfahren als faktisch auf unbestimmte Zeit sistiert gelten. In Anwendung der soeben
beschriebenen Grundsätze ist die beim Bundesverwaltungsgericht hängige Streitsache daher
an die Vorinstanz zurückzuweisen. Somit ist die vorliegende Beschwerde gutzuheissen, die
Verfügung des BFM vom 17. Juni 2010 aufzuheben und das Verfahren zur Neubeurteilung
in Koordination mit dem Verfahren betreffend die Ehefrau an die Vorinstanz
zurückzuweisen.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 1 und 2 VwVG).

E. 6
Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen
erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Seitens der Rechtsvertretung wurde keine Kostennote eingereicht. Auf die
Nachforderung einer solchen kann indes verzichtet werden, da im vorliegenden Verfahren
der Aufwand für den Beschwerdeführer zuverlässig abgeschätzt werden kann (vgl. Art. 14
Abs. 2 VGKE). Die von der Vorinstanz zu entrichtende Parteientschädigung ist von Amtes



wegen und in Berücksichtigung der massgeblichen Bemessungsfaktoren (vgl. Art. 8 ff.
VGKE) auf Fr. 1'375.- (inkl. allfällige Spesen und Mehrwertsteuer) festzusetzen.
(Dispositiv nächste Seite)
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